
Stellplatzordnung

Sehr geehrter Gast,

die älteste Stadt der Grafschaft Bentheim heißt Sie herzlich willkommen und
wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.

Der Platz ist unbewacht. Benutzung und Befahren des Platzes erfolgt auf
eigene Gefahr.

Die Dauer des Aufenthaltes darf max. 3 Übernachtungen betragen.

Es wird gebeten, alle Einrichtungen schonend zu behandeln sowie Ordnung
und Sauberkeit zu halten.

Die Ausübung eines Gewerbes sowie Schaustellung auf dem Platz sind nicht
gestattet.

Im Sanitärgebäude ist eine Ver- und Entsorgungsmöglichkeit für Wohnmobile
vorhanden.

Vielen Dank!

Stadt Schüttorf
Der Stadtdirektor


